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§ 19 GVBG

GVBG - NO Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

1. (1)Fur eine Wochentagsarbeitsstunde gebulhrt, wenn die regelméaRige Wochendienstzeit € 4b Abs. 1) 40 Stunden
betragt der 173,2. Teil des Monatsbezuges, wenn jedoch die regelmaRige Wochendienstzeit fir Vollbeschaftigte
mit weniger als 40 Stunden festgesetzt ist, der anteilsmaliig entsprechend geringere Teil des Monatsbezuges.
Abweichend davon gebuhrt der Kinderzuschuss unabhangig vom Beschaftigungsausmald in voller Héhe.
Mehrleistungen (§ 4a Abs. 8) teilbeschaftigter Vertragsbediensteter, die nicht entsprechend§ 4j Abs. 3 in Freizeit
ausgeglichen werden, sind unter Anwendung des ersten Satzes abzugelten. Hinsichtlich der anteiligen
Sonderzahlung ist 8 7 Abs. 3 letzter Satz anzuwenden.

2. (2)Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 32c Abs. 1 Z. 1 bis 3 kénnen Vertragsbedienstete fir mindestens vier
Monate und hdchstens zwei Jahre Uber Antrag um mindestens ein Viertel und héchstens die Halfte der
vereinbarten Wochendienstzeit vom Dienst freigestellt werden (Bildungsteilzeit). Die in der Bildungsteilzeit
vereinbarte Wochendienstzeit darf zehn Stunden nicht unterschreiten. Die Bildungsteilzeit kann auch in Teilen
vereinbart werden, wobei die Dauer eines Teils mindestens vier Monate zu betragen hat und die Gesamtdauer
der einzelnen Teile innerhalb der Rahmenfrist, die mit Antritt des ersten Teils der Bildungsteilzeit zu laufen
beginnt, zwei Jahre nicht Uberschreiten darf. Auf die Bildungsteilzeit sind die Bestimmungen des & 32c Abs. 2 und
4 sinngemal’ anzuwenden; 8 32c Abs. 2 mit der MalRgabe, dass die Bildungsfreistellung hdchstens im halben
Ausmal3 des nichtausgeschdpften Teils vereinbart werden kann und die Mindestdauer der Bildungsfreistellung
zwei Monate zu betragen hat.

3. (3)Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 32e Abs. 1 Z. 2 oder 3 kdnnen Vertragsbedienstete fir mindestens
einen Monat und hochstens drei Monate Uber Antrag bis auf ein Viertel der regelmaf3igen Wochendienstzeit (8 4b
Abs. 1) vom Dienst freigestellt werden (Pflegeteilzeit). Auf die Pflegeteilzeit sind die Bestimmungen des§ 32e tber
die Freistellung zur Pflege eines pflegebedurftigen Angehdrigen sinngemald anzuwenden.

4. (4)Im Falle einer Freistellung nach Abs. 2 oder 3 sind hinsichtlich der Berechnung der Entlohnung die
Bestimmungen des Abs. 1 anzuwenden.

5. (5)Teilbeschaftigte durfen gegentber vergleichbaren vollbeschaftigten Vertragsbediensteten nicht benachteiligt
werden, es sei denn, sachliche Grinde rechtfertigen die unterschiedliche Behandlung.

In Kraft seit 01.01.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/4b
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/4a
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/4j
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/32c
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/32c
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/32c
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/32e
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/4b
https://www.jusline.at/gesetz/gvbg/paragraf/32e
file:///

	§ 19 GVBG
	GVBG - NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976


